
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Name, Zweck, Sitz

(1) Die SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G. ist ein Versi-
cherungsverein auf Gegenseitigkeit.

(2) Zweck des Vereins ist die Übernahme von Krankenversiche-
rungen jeder Art sowie die Mit- und Rückversicherung gleicher
Art im In- und Ausland.

(3) Der Verein ist befugt, sich an anderen Unternehmungen,
deren Gegenstand mit dem Zweck des Vereins in wirtschaftli-
chem Zusammenhang steht, zu beteiligen. Er ist insbesondere
befugt, für andere Versicherungsunternehmen Versicherungs-
geschäfte oder solche Geschäfte zu betreiben, die mit der
Versicherungstätigkeit in unmittelbarem Zusammenhang stehen.
Weiterhin ist der Verein befugt, in den von ihm nicht betriebenen
Versicherungszweigen sowie Bauspar-, Investment- und anderen
Geschäften, die mit dem Zweck des Vereins in unmittelbarem
Zusammenhang stehen, als Vermittler tätig zu werden.

(4) Der Verein hat seinen Sitz in Dortmund.

(5) Der allgemeine Gerichtsstand ist Dortmund.

(6) Der Verein veröffentlicht seine Bekanntmachungen im Bundes-
anzeiger.

§ 2 Mitgliedschaft

(1) Wer mit dem Verein für sich oder zugunsten Dritter einen
Versicherungsvertrag abschließt, wird für die Dauer des Versiche-
rungsverhältnisses Mitglied des Vereins.

(2) Der Verein ist berechtigt, auch Versicherungsverträge gegen
feste Beiträge mit der Bestimmung abzuschließen, dass der
Versicherungsnehmer nicht Mitglied wird. Auf solche Verträge
darf nicht mehr als ein Zehntel der Jahresbeitragseinnahme
entfallen.

§ 3 Beiträge

Die Mitglieder haben wiederkehrende, im voraus zu erhebende
Beiträge zu entrichten, deren Höhe und Zahlungsweise in den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Tarifen mit Tarifbe-
dingungen geregelt sind. Zu Nachschüssen sind die Mitglieder
nicht verpflichtet. Die Versicherungsansprüche dürfen nicht
gekürzt werden.

Verfassung

A. Vorstand

§ 4 Zusammensetzung

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.

(2) Zur Vertretung des Vereins bedarf es der Mitwirkung zweier
Vorstandsmitglieder oder eines Vorstandsmitgliedes in Gemein-
schaft mit einem Prokuristen.

§ 5 Aufgaben

(1) Der Vorstand hat nach Maßgabe der Gesetze und der Satzung
den Verein unter eigener Verantwortung so zu leiten, wie es das
Wohl der Versicherten, des Betriebes und seiner Mitarbeiter er-
fordert. Der Vorstand ist ermächtigt, Allgemeine Versicherungs-
bedingungen und Tarife mit Tarifbedingungen für die Versiche-
rung der Mitglieder mit Zustimmung des Aufsichtsrates einzufüh-
ren oder zu ändern.

(2) Der Vorstand bestellt die Prokuristen und Bevollmächtigten.

(3) Zur Vertretung Dritten gegenüber sind die Vorstandsmitglieder
von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

B. Aufsichtsrat

§ 6 Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 18 Mitgliedern.

(2) Sofern nicht die Mitgliedervertreterversammlung bei der
Wahl eine kürzere Amtszeit festlegt, erfolgt die Bestellung für
einen Zeitraum, der bis zur Beendigung der Mitgliedervertreter-
versammlung dauert, die über die Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das  Ge-
schäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet.

(3) Ergänzungswahlen erfolgen für den Rest der Amtszeit eines
ausgeschiedenen Mitgliedes in der nächsten Mitgliedervertreter-
versammlung.

(4) Die Mitgliedervertretung kann die Bestellung eines von ihr
gewählten Aufsichtsratsmitgliedes aus wichtigen Gründen mit
Zweidrittelmehrheit widerrufen.

(5) Ein Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt jederzeit durch
schriftliche Erklärung in der Weise niederlegen, dass es mit Ab-
lauf der nächsten ordentlichen Versammlung der Mitgliederver-
tretung ausscheidet. Eine fristlose Niederlegung des Aufsichts-
ratsamtes ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund vorliegt oder der
Vorsitzende des Aufsichtsrates damit einverstanden ist.

§ 7 Geschäftsordnung, Vorsitz, Vergütung

(1) Der Aufsichtsrat gibt sich seine Geschäftsordnung selbst;
er ist berechtigt, einzelne seiner Geschäfte Ausschüssen zu über-
tragen.

(2) Der Aufsichtsrat wählt unverzüglich nach Beginn seiner Amts-
zeit aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und bis zu vier Stellver-
treter.

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten außer dem Ersatz
ihrer baren Auslagen eine jährliche Vergütung, deren Höhe die
Mitgliedervertretung beschließt.

§ 8 Aufgaben

Außer den gesetzlich festgelegten Rechten und Pflichten obliegt
dem Aufsichtsrat insbesondere:

a) Bestellung der Mitglieder des Vorstandes und Regelung ihrer
Dienstverhältnisse,

b) Bestellung des Treuhänders für das Sicherungsvermögen und
seines Stellvertreters gemäß §§ 128 und 129 VAG,

c) Bestellung des Verantwortlichen Aktuars gemäß §§ 156
Abs. 1, 141 Abs. 3 VAG,

d) Zustimmung zu dauernden Vermögensanlagen von besonderer
Bedeutung,

e) Zustimmung zur Übernahme von Versicherungsbeständen
anderer Unternehmungen,

f) Zustimmung zu Einführung und Änderungen von Allgemeinen
Versicherungsbedingungen und Tarifen mit Tarifbedingungen
für die Versicherung der Mitglieder,

g) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung, die nur
deren Fassung betreffen oder die von der Aufsichtsbehörde
vor Genehmigung des Änderungsbeschlusses verlangt werden.

C. Mitgliedervertretung

§ 9 Zusammensetzung, Wahlen

(1) Die Mitgliedervertretung ist das oberste Organ des Vereins.

(2) Die Mitgliedervertretung besteht aus mindestens 36, höchs-
tens 92 Mitgliedervertretern. Die Mitgliedervertretung kann in
diesem Rahmen die Zahl der Mitgliedervertreter jederzeit durch
Zuwahl erhöhen.

(3) Als Mitgliedervertreter können nur Vereinsmitglieder gewählt
werden. Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes kön-
nen der Mitgliedervertretung nicht angehören.

(4) Mitgliedervertreter scheiden aus der Mitgliedervertretung aus,
wenn sie die Mitgliedschaft verlieren, das Insolvenzverfahren
über ihr Vermögen eröffnet wird oder sie durch rechtskräftiges
Urteil die Fähigkeit verlieren, öffentliche Ämter zu bekleiden.

(5) Erlischt das Amt eines Mitgliedervertreters gemäß Absatz 4,
so kann die Mitgliedervertretung einen Nachfolger für den Rest
der Amtszeit des Ausgeschiedenen wählen. In allen anderen
Fällen bestimmt die Mitgliedervertretung die Amtszeit, die so
zu bemessen ist, dass die in Absatz 7 vorgesehene Regelung
laufend eingehalten werden kann.

(6) Wenn die Mitgliedervertretung ihre Auflösung mit Zweidrittel-
mehrheit beschließt oder mindestens 5000 Mitglieder schriftlich
die Auflösung der Mitgliedervertretung fordern, findet eine Neu-
wahl der Mitgliedervertretung durch alle Mitglieder statt.
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(7) Die ordentliche Amtszeit der Mitgliedervertreter beträgt vier
Jahre. Sie beginnt mit Beendigung der Mitgliedervertreterver-
sammlung, auf der die Wahl erfolgt und endet mit Beendigung
der vierten, der Wahl folgenden ordentlichen Mitgliedervertreter-
versammlung (§ 10 Abs. 1). Die Mitgliedervertretung besteht aus
vier Gruppen A, B, C und D mit je 9 bis 23 Mitgliedervertretern.
Alljährlich scheidet turnusmäßig eine Gruppe aus; sie wird durch
Neuwahl ersetzt.

(8) Eine Wiederwahl der ausgeschiedenen Mitgliedervertreter ist
zulässig. Die gesamte Amtszeit eines Mitgliedervertreters darf
insgesamt höchstens zwölf Jahre betragen.

(9) Bei Neuwahlen oder Ergänzungswahlen muss die regionale
Verteilung des Mitgliederbestandes in der Mitgliedervertretung
entsprechend berücksichtigt werden.

(10) (Übergangsvorschrift zu den auf der ordentlichen Mitglieder-
vertreterversammlung in 2011 beschlossenen Änderungen der
Absätze 2, 7 und 8)

Die bestehende Mitgliedervertretung teilt durch Beschluss der
in 2012 stattfindenden Mitgliedervertreterversammlung die amtie-
renden Mitgliedervertreter unter Berücksichtigung der Regelung 
des Absatzes 9 auf die nach Absatz 7 Satz 3 einzurichtenden
vier Gruppen A, B, C und D auf. Die Amtszeit der auf die vier 
Gruppen aufgeteilten Mitgliedervertreter endet im Hinblick auf
Absatz 7 Satz 4 erstmals

a) für die der Gruppe A zugeordneten Mitgliedervertreter mit
Beendigung der in 2013 stattfindenden Mitgliedervertreterver-   

    sammlung,
b) für die der Gruppe B zugeordneten Mitgliedervertreter mit

Beendigung der in 2014 stattfindenden Mitgliedervertreterver-      
    sammlung,
c) für die der Gruppe C zugeordneten Mitgliedervertreter mit

Beendigung der in 2015 stattfindenden Mitgliedervertreterver-     
    sammlung,
d) für die der Gruppe D zugeordneten Mitgliedervertreter mit

Beendigung der in 2016 stattfindenden Mitgliedervertreterver-  
    sammlung.

Für die nach Ziffer 8 vorzunehmenden Berechnung der Höchst-
zeit der gesamten Amtszeit eines Mitgliedervertreters ist die bis
zur Beendigung der ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung
2011 zurückgelegte bisherige Amtszeit der amtierenden Mitglie-
dervertreter nicht zu berücksichtigen.

§ 10 Ort, Einberufung, Vorsitz

(1) Ordentliche Mitgliedervertreterversammlungen finden alljähr-
lich innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres statt.
Weitere Mitgliedervertreterversammlungen müssen auf Verlangen
des Aufsichtsrates oder auf begründeten schriftlichen Antrag
von mindestens einem Viertel der Mitgliedervertreter einberufen
werden. Die Mitgliedervertreterversammlungen finden am Sitz
des Vereins bzw. einer Organisations- oder Gebietsdirektion der
SIGNAL IDUNA Gruppe statt.

(2) Die Mitgliedervertretung ist unter Bekanntmachung der Ta-
gesordnung einschließlich der Beschlussvorschläge durch den
Vorstand mindestens 30 Tage vor dem Tag der Versammlung
einzuberufen. Innerhalb von 12 Tagen nach Bekanntmachung
der Einberufung sind die Mitgliedervertreter unter Bekanntma-
chung der Tagesordnung nebst Vorschlägen zur Beschlussfas-
sung zu der Versammlung gesondert einzuladen.

(3) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der
Vorsitzende des Aufsichtsrates oder einer seiner Stellvertreter.
Auf Antrag kann sich die Mitgliedervertretung unter Leitung des
an Lebensjahren ältesten Mitgliedervertreters einen Verhand-
lungsvorsitzenden selbst wählen. Die Vorstandsmitglieder und
die Mitglieder des Aufsichtsrates nehmen an den Versammlungen
der Mitgliedervertretung teil.

(4) Anträge zur Beschlussfassung, die von mindestens 100 Mit-
gliedern dem Vorstand zugehen, müssen auf die Tagesordnung
gesetzt werden. Die Antragsteller sind berechtigt, aus ihrer Mitte
einen Sprecher zu benennen, der den Antrag in der Mitglieder-

vertreterversammlung begründet. An der Abstimmung nimmt der 
Sprecher nicht teil.

§ 11 Beschlussfassung

(1) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliedervertreterver-
sammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden
Mitgliedervertreter beschlussfähig.

(2) Kommt bei einer Wahl eine einfache Stimmenmehrheit nicht
zustande, so findet eine engere Wahl zwischen den Personen
statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das Los.

§ 12 Recht der Minderheit

Rechte, die das Gesetz einer Minderheit einräumt, stehen einer
Minderheit von vier Mitgliedervertretern zu.

§ 13 Aufgaben, Vergütung

(1) Der Mitgliedervertretung obliegt insbesondere:

a) Entgegennahme des Jahresabschlusses, des Lageberichtes
und des Berichtes des Aufsichtsrates,

b) Feststellung des Jahresabschlusses in den Fällen des § 173
Absatz 1 des Aktiengesetzes,

c) Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates,
d) Wahlen zum Aufsichtsrat,
e) Beschlussfassung über Widerruf der Bestellung von Mitgliedern

des Aufsichtsrates,
f) Festsetzung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates,
g) Beschlussfassung über Änderungen der Satzung,
h) Beschlussfassung über Angelegenheiten, in denen der Vor- 
    stand eine Entscheidung der Mitgliedervertretung verlangt,
i) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins und seinen

Übergang auf ein anderes Versicherungsunternehmen.

(2) Die Mitgliedervertreter erhalten eine angemessene Entschädi-
gung für den zeitlichen Aufwand in Form einer Vergütung, die
von Vorstand und Aufsichtsrat festgesetzt wird. Sie haben dane-
ben bei Teilnahme an Sitzungen Anspruch auf Tage- und Über-
nachtungsgelder sowie auf Erstattung sonstiger Auslagen, deren
Höhe ebenfalls von Vorstand und Aufsichtsrat festgesetzt wird.

Rechnungslegung

§ 14 Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Lagebericht

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und einen Lagebericht
für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und nach Prüfung
durch den Abschlussprüfer mit dem Prüfungsbericht sowie einem
Vorschlag für die Verteilung des Überschusses dem Aufsichtsrat
unverzüglich vorzulegen.

(3) Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung beschließt
jährlich nach Entgegennahme des vom Aufsichtsrat zu erstatten-
den Berichtes in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres
über die Entlastung des Vorstandes, des Aufsichtsrates und in
den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des
Jahresabschlusses.

§ 15 Geldanlagen, Rückstellungen, Rücklagen

(1) Das Vermögen des Vereins ist nach den gesetzlichen Bestim-
mungen und nach den von der Aufsichtsbehörde aufgestellten
Grundsätzen anzulegen.

(2) Der Verein hat versicherungstechnische Rückstellungen zu
bilden, die zur Erfüllung derjenigen Versicherungsverpflichtungen
notwendig sind, welche aus den am Bilanzstichtag laufenden Ver-
sicherungsverträgen herrühren. Auf die Deckungsrückstellung
finden die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften Anwendung.

(3) Soweit die technischen Berechnungsgrundlagen vorsehen,
dass Rückstellungen für das mit dem Alter der Versicherten
wachsende Krankheitskosten- und Krankengeldwagnis zu bilden
sind, ist eine Erhöhung der Beiträge oder eine Minderung der
Leistungen des Vereins mit Rücksicht auf das Älterwerden der
versicherten Personen für die Zukunft ausgeschlossen.

(4) a) Der Verlustrücklage gemäß § 193 VAG sind mindestens
5 v. H. des Überschusses eines Geschäftsjahres solange zu-
zuweisen, bis sie einen Mindestbetrag von einem Sechstel der
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gebuchten Bruttobeiträge erreicht oder nach Inanspruchnahme
wieder erreicht. Zuweisungen zu der Verlustrücklage gemäß 
§ 193 VAG über den Mindestbetrag hinaus bestimmt der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrates.
b) Außerdem können andere Gewinnrücklagen gebildet werden.
Die Höhe der Zuweisungen wird vom Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrates festgelegt.
c) Der nach Vornahme der Abschreibungen, Wertberichtigungen,
Rücklagen und Rückstellungen verbleibende Überschuss ist in
voller Höhe der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrück-
erstattung zuzuführen.
d) Die in der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrücker-
stattung angesammelten Beträge werden nur für die Versicherten
verwendet, die hierauf einen Rechtsanspruch haben. Über die
Verwendung von Mitteln aus dieser Rückstellung beschließt der
Vorstand unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, An-
ordnungen der Aufsichtsbehörde und Technischen Berechnungs-
grundlagen. Als Form der Verwendung kann der Vorstand wählen:
Auszahlung oder Gutschrift von Beitragsteilen, Leistungserhö-
hung, Beitragssenkung sowie Verwendung als Einmalbeitrag
für Leistungserhöhungen oder zur Abwendung oder Milderung
von Beitragserhöhungen. Für die Verwendung von Mitteln kann
z.B. vorausgesetzt werden: Fortbestehen der Mitgliedschaft, be-
stimmte Dauer der Mitgliedschaft, Mindesthöhe bezahlter Beiträ-
ge, Zugehörigkeit zu bestimmten Tarifen, aus denen Überschüsse
herrühren, und Nichtinanspruchnahme von Versicherungsleistun-
gen während einer bestimmten Zeit.
e) Abweichend von d) dürfen mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde im Interesse der Versicherten in Ausnahmefällen aus der
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung Beträ-
ge zur Abwendung eines drohenden Notstandes (z.B. Verlustab-
deckung) entnommen werden.

(5) Ein sich beim Abschluss eines Geschäftsjahres ergebender
Jahresfehlbetrag ist zunächst aus der Verlustrücklage zu decken.

Änderungen

§ 16 Satzung, Allgemeine Versicherungsbedingungen, Tarife

mit Tarifbedingungen

(1) Beschlüsse über Änderungen der Satzung bedürfen einer
Dreiviertelmehrheit der anwesenden Mitgliedervertreter.

(2) Änderungen der Satzung, welche die Versicherungsverhältnisse
nicht berühren, gelten für alle Mitglieder.

(3) Änderungen des § 15 Abs. (4) und (5) haben Wirkung für alle
bestehenden Versicherungsverhältnisse der Mitglieder. Dasselbe
gilt für Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
und Tarife mit Tarifbedingungen für die Versicherung der Mitglie-
der, soweit dies in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen
ausdrücklich vorgesehen ist.

(4) Änderungen der Satzung werden mit dem Zeitpunkt ihrer
Eintragung in das Handelsregister wirksam. Änderungen der All-
gemeinen Versicherungsbedingungen und der Tarife mit Tarifbe-
dingungen werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der
auf die schriftliche Benachrichtigung der Versicherungsnehmer
folgt, sofern nicht mit Zustimmung des unabhängigen Treuhän-
ders ein anderer Zeitpunkt bestimmt wird. Etwaige bei Inkraft-
treten der Änderungen durch Eintritt eines Versicherungsfalls
bereits erworbene und bestehende Ansprüche werden hiervon
nicht berührt.

Auflösung

§ 17

Für den Fall der Auflösung gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Letzte Änderung genehmigt durch Verfügung der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
vom 24.08.2022, Geschäftszeichen: VA 45-I 5002-4002-2022/0001.
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